
Oppmann Immobilien AG 

München 

ISIN: DE 000 722 8504 

 

 

Hiermit laden wir unsere Aktionäre ein zu der am 

Dienstag, den 28. Juli 2026, 10:30 Uhr (MESZ), 

im Haus der Bayerischen Wirtschaft (hbw ConferenceCenter), 
Münchner Saal, 

Max-Joseph-Straße 5, 
80333 München, 

stattfindenden 

122. ordentlichen Hauptversammlung 

 

I. Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2025 und des 
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 

Die genannten Unterlagen und der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns 
sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter 

www.oppmann-immobilien.de 
im Bereich „Investor Relations/Hauptversammlung“ 

zugänglich. Ferner werden die genannten Unterlagen in der Hauptversammlung zur 
Einsichtnahme der Aktionäre zugänglich sein. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; 
damit ist der Jahresabschluss gemäß § 172 Aktiengesetz (AktG) festgestellt. Die 
Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 1 deshalb keinen 
Beschluss zu fassen. 



2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 
31. Dezember 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der Gesellschaft 
ausgewiesenen Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2025 in Höhe von 
EUR 5.169.831,00 wie folgt zu verwenden: 

 EUR 

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,40 je 
dividendenberechtigter Stückaktie: 

9.600,00 

Vortrag auf neue Rechnung: 5.160.231,00 

Bilanzgewinn: 5.169.831,00 

 
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am 31. Juli 2026 
fällig. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden 
Mitglied des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden 
Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
2026 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dr. Kleeberg & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft, München, zum 
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen.  

6. Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 

Die Amtszeiten der amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats enden jeweils mit 
Beendigung der Hauptversammlung am 28. Juli 2026. Es sind daher alle Mitglieder 
des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung neu zu wählen. 

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung 
mit § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus insgesamt drei von der 
Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. 



Der Aufsichtsrat schlägt daher vor,  

a) Herrn Dipl.-Kfm. Gerhard Bruckmeier 
Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Neubiberg, 

b) Herrn Prof. Dr. Tobias Bürgers 
Rechtsanwalt und Partner der Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, 
wohnhaft in München, und 

c) Herrn Dr. Daniel Tykal 
Geschäftsführer der VFHV GmbH, wohnhaft in München, 

zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. 

Die Bestellung erfolgt jeweils mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen 
Hauptversammlung am 28. Juli 2026 und gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung der 
Gesellschaft für eine Amtszeit bis zur Beendigung der dieser Wahl nachfolgenden 
vierten ordentlichen Hauptversammlung. 

II. Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts 

Nach § 121 Abs. 3 Satz 1 und 2 AktG sind nicht börsennotierte Gesellschaften in 
der Einberufung nur zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft sowie Zeit und 
Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung verpflichtet. 

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der 
Hauptversammlung zu erleichtern. Die nachfolgenden Angaben erläutern 
zusammenfassend und ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit die aus Sicht der 
Gesellschaft wesentlichen Teilnahmebedingungen. 

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 
Ausübung des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur Ausübung des Stimmrechts 
sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich ordnungsgemäß zur 
Hauptversammlung angemeldet und ihren Aktienbesitz ordnungsgemäß 
nachgewiesen haben. Der Nachweis des Aktienbesitzes muss durch Vorlage eines 
in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erteilten 
besonderen Nachweises über den Aktienbesitz durch das depotführende Institut 
erbracht werden. Der Nachweis des Aktienbesitzes hat sich auf den 
Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. den 6. Juli 2026, 
24:00 Uhr (MESZ), („Nachweisstichtag“) zu beziehen. 

Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes müssen der Gesellschaft 
spätestens bis zum 21. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter einer der nachstehenden 
Kontaktmöglichkeiten zugehen:  



Oppmann Immobilien AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
 
oder per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

2. Stimmrechtsvertretung 

Aktionäre, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts berechtigt sind und nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen 
möchten, können sich durch einen Bevollmächtigten, z. B. einen Intermediär im 
Sinne von § 67a Abs. 4 AktG, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater 
oder eine andere Person ihrer Wahl vertreten lassen. Bevollmächtigt ein Aktionär 
mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen 
zurückweisen. 

Die Erteilung oder Änderung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). 

Wird ein Intermediär im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG, eine Aktionärsvereinigung, 
ein Stimmrechtsberater oder eine sonstige Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG 
bevollmächtigt, so können abweichende Regelungen bestehen, die jeweils bei 
diesen zu erfragen sind. 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte 
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zur Ausübung ihres Stimmrechts zu 
bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben 
das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten 
Weisungen aus und haben das Recht, Untervollmacht zu erteilen. Die Vollmacht an 
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedarf ebenso wie die 
Erteilung von Weisungen der Textform (§ 126b BGB). Soweit keine ausdrückliche 
oder eine widersprüchliche oder unklare Weisung erteilt worden ist, werden sich die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu den entsprechenden 
Beschlussgegenständen der Stimme enthalten; dies gilt immer auch für sonstige 
Anträge. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt 
werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt 
eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende 
Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung.  

Ein Formular für die Erteilung von Vollmachten sowie das Vollmachts- und 
Weisungsformular für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte übersandt. Entsprechende 
Formulare sind zudem auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.oppmann-immobilien.de 
 im Bereich „Investor Relations/Hauptversammlung“ 

zugänglich. Möglich ist es aber auch, eine Vollmacht in anderer Weise zu erteilen; 
diese muss aber ebenfalls der Textform (§ 126b BGB) genügen, wenn weder ein 



Intermediär im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG noch eine Aktionärsvereinigung, ein 
Stimmrechtsberater oder eine sonstige Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG 
bevollmächtigt wird. 

Die Erteilung oder Änderung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis einer 
gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ihres Widerrufs 
gegenüber der Gesellschaft können auf einem der folgenden Wege bis zum 27. Juli 
2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang), an die Gesellschaft übermittelt werden: 

Oppmann Immobilien AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
 
oder per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis einer gegenüber einem 
Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ihres Widerrufs gegenüber der 
Gesellschaft können auch am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle 
erfolgen. Vollmachten zur Ausübung des Stimmrechts nebst Weisungen an die von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft, sofern 
sie nicht in der Hauptversammlung erteilt, geändert oder widerrufen werden, bis 
spätestens zum 27. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter einer der vorstehenden 
Kontaktmöglichkeiten zugehen. 

Auch im Fall einer Vollmachtserteilung sind eine ordnungsgemäße Anmeldung und 
ein ordnungsgemäßer Nachweis des Aktienbesitzes nach den vorstehenden 
Bestimmungen erforderlich. Dies schließt – vorbehaltlich der vorgenannten 
Bedingungen für die Erteilung einer Vollmacht – eine Erteilung von Vollmachten 
nach Anmeldung und Nachweis des Aktienbesitzes nicht aus. 

3. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 
AktG 

Jeder Aktionär ist berechtigt, der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag 
von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung 
gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Vorschläge zu Wahlen gemäß § 127 AktG zu 
übersenden. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von 
§§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind ausschließlich an eine der folgenden 
Kontaktmöglichkeiten zu richten: 

Oppmann Immobilien AG 
Promenadeplatz 12 
80333 München 

oder per Telefax: +49 (0) 89 29004568 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht 
berücksichtigt. 



III. Datenschutzrechtliche Betroffeneninformationen für Aktionäre und ihre 
Bevollmächtigten 

Die Gesellschaft verarbeitet im Zusammenhang mit der Hauptversammlung 
personenbezogene Daten von Aktionären und ihren Bevollmächtigten. 

Im Folgenden erhalten Sie Informationen zum datenschutzrechtlich 
Verantwortlichen (1.). Außerdem erhalten Sie im Folgenden Informationen über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten (2.) sowie die Rechte betroffener Personen 
in Bezug auf die Verarbeitung (3.). 

1. Verantwortlicher  

Oppmann Immobilien AG 
Promenadeplatz 12  
80333 München 
 
Telefax: +49 (0) 89 29004568  
E-Mail: info@oppmann-immobilien.de 
 
Die Gesellschaft wird vertreten durch ihren Alleinvorstand Marco Dorneck. 
 

2. Verarbeitung personenbezogener Daten 

2.1 Personenbezogene Daten und deren Quellen 

Die Gesellschaft verarbeitet im Zusammenhang mit der Hauptversammlung 
folgende personenbezogene Daten von Aktionären und ihren Bevollmächtigten, um 
diesen die Ausübung ihrer Aktionärsrechte in Bezug auf die Hauptversammlung zu 
ermöglichen:  

– Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse,  

– Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien,  

– dem Aktionär vom Letztintermediär verliehene eindeutige Kennung, Nummer 
des Depotkontos des Aktionärs, 

– Nummer der Eintrittskarte, 

– die Stimmabgabe in der Hauptversammlung, 

– den Inhalt der vom Aktionär gestellten Fragen und den Inhalt ihrer 
Beantwortung sowie Redebeiträge und ein gegebenenfalls erhobener 
Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung, sowie den Inhalt 
etwaiger Anträge und Wahlvorschläge, und 

– gegebenenfalls Name, Vorname und Anschrift des von dem jeweiligen 
Aktionär Bevollmächtigten, die Vollmachtserteilung einschließlich eventueller 



Weisungen an ihn und dessen vom Letztintermediär verliehene eindeutige 
Kennung. 

Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären oder ihren 
Bevollmächtigten im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben 
wurden oder bei der Durchführung der Hauptversammlung anfallen, übermittelt die 
das jeweilige Depot führende Bank oder der jeweilige Letztintermediär im Sinne von 
§ 67c Abs. 3 AktG deren personenbezogene Daten an die Gesellschaft. 

2.2 Zweck der Verarbeitung und Rechtsgrundlage 

Die Gesellschaft verarbeitet die personenbezogenen Daten der Aktionäre und ihrer 
Bevollmächtigten, soweit dies zur Abwicklung der Ausübung der Aktionärsrechte im 
Zusammenhang mit der Hauptversammlung erforderlich ist. Rechtsgrundlage für 
diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. c) DS-GVO (Erfüllung rechtlicher 
Verpflichtungen) in Verbindung mit § 67e Abs. 1 AktG.  

Zudem verarbeitet die Gesellschaft personenbezogene Daten der Aktionäre und 
ihrer Bevollmächtigten, soweit dies zur Einberufung der Hauptversammlung und zur 
Übermittlung von Informationen über die Hauptversammlung an Aktionäre, deren 
Bevollmächtigte oder Intermediäre erforderlich ist. Die Informationen übermittelt die 
Gesellschaft ggf. durch beauftragte Dritte. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung 
ist Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. c) DS-GVO (Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen) in 
Verbindung mit § 125 Abs. 1 AktG. 

Außerdem speichert die Gesellschaft personenbezogene Daten der Aktionäre und 
ihrer Bevollmächtigten, soweit dies zur Erfüllung gesetzlicher 
Aufbewahrungspflichten erforderlich ist. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist 
Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. c) DS-GVO (Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen) in 
Verbindung mit den jeweiligen gesetzlichen, insbesondere kapitalmarkt-, aktien-, 
handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten.  

Darüber hinaus speichert die Gesellschaft personenbezogene Daten der Aktionäre 
und ihrer Bevollmächtigten gegebenenfalls weiter, soweit dies zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f) DS-GVO 
(Interessenabwägung). Das berechtigte Interesse der Gesellschaft ist die 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

2.3 Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Die Gesellschaft speichert diese personenbezogenen Daten für die vorgenannten 
Zwecke nur so lange, wie dies für diese Zwecke erforderlich ist. 

Für die vorgenannten Zwecke beträgt die Speicherdauer regelmäßig bis zu drei 
Jahre nach Ende der Hauptversammlung. 

Ist ein Aktionär nicht mehr Aktionär der Gesellschaft, speichert die Gesellschaft 
dessen personenbezogene Daten auf der Grundlage von § 67e Abs. 2 Satz 1 AktG 



vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen nur noch für höchstens zwölf 
Monate. 

Eine längere Speicherung erfolgt gemäß § 67e Abs. 2 Satz 2 AktG vorbehaltlich 
anderer gesetzlicher Regelungen nur, solange dies für etwaige Rechtsverfahren zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich 
ist. In diesem Fall speichert die Gesellschaft die Daten bis zur Beendigung des 
jeweiligen Rechtsverfahrens. 

2.4 Empfänger personenbezogener Daten 

Für die oben genannten Zwecke verarbeitet folgender Dienstleister die oben 
genannten Daten im Auftrag (als sog. Auftragsverarbeiter) für die Gesellschaft: 

Computershare Deutschland GmbH & Co. KG 
Elsenheimerstr. 61 
80687 München 

Der Dienstleister erhält von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, 
die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und 
verarbeitet die Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft. 

Im Übrigen stellt die Gesellschaft die personenbezogenen Daten nur im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften Aktionären und ihren Bevollmächtigten sowie 
Empfängern der veröffentlichten Tagesordnung und ggf. veröffentlichter 
Gegenanträge und Wahlvorschläge im Zusammenhang mit der Hauptversammlung 
zur Verfügung. Insbesondere trägt die Gesellschaft Aktionäre und ihre 
Bevollmächtigten, wenn sie in der Hauptversammlung durch einen von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter unter Offenlegung ihres Namens 
vertreten werden sollten, unter Angabe des Namens, des Wohnorts, der Aktienzahl 
und der Besitzart in das gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 AktG aufzustellende 
Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung ein. Diese Daten können alle 
Aktionäre und ihre Bevollmächtigten während der Hauptversammlung und Aktionäre 
auch bis zu zwei Jahre danach gemäß § 129 Abs. 4 Satz 2 AktG einsehen. Für die 
Übermittlung personenbezogener Daten an Empfänger der veröffentlichten 
Tagesordnung und ggf. veröffentlichter Gegenanträge und Wahlvorschläge im 
Rahmen einer Bekanntmachung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von 
Aktionären wird auf die Erläuterungen in Abschnitt II Ziffer 3verwiesen. 

Sofern Aktionäre und/oder ihre Bevollmächtigten von ihrem Auskunftsrecht nach 
§ 131 Abs. 1 AktG Gebrauch machen oder sich in sonstiger Weise zu Wort melden, 
kann dies unter Nennung des Namens und gegebenenfalls des Wohnortes bzw. 
Sitzes des fragenden Aktionärs und/oder seines Bevollmächtigten erfolgen. 
Auskunftsverlangen und sonstige Wortmeldungen können nur von anderen 
Teilnehmern der Hauptversammlung zur Kenntnis genommen werden. Im Fall von 
Gegenanträgen und Wahlvorschlägen nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden diese 
öffentlich zugänglich gemacht und in der Hauptversammlung gegebenenfalls zur 
Abstimmung gestellt. 



2.5 Keine Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer 

Die Gesellschaft übermittelt die im Rahmen der Hauptversammlung verarbeiteten 
personenbezogenen Daten nicht in Länder außerhalb der Europäischen Union bzw. 
des Europäischen Wirtschaftsraums (sog. Drittländer). 

2.6 Keine Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten 

Aktionäre und deren Bevollmächtigte sind im Zusammenhang mit der 
Hauptversammlung nicht dazu verpflichtet, der Gesellschaft die oben genannten 
Daten bereitzustellen. Die Bereitstellung ist weder gesetzlich noch vertraglich 
vorgeschrieben. Die Daten sind auch nicht für einen Vertragsabschluss erforderlich. 
Für die Ausübung von Aktionärsrechten in Bezug auf die Hauptversammlung ist die 
Angabe der personenbezogenen Daten jedoch zwingend erforderlich.  

Wenn Aktionäre und deren Bevollmächtigte die Daten nicht bereitstellen, kann die 
Gesellschaft die Ausübung von Aktionärsrechten in Bezug auf die 
Hauptversammlung nicht ermöglichen. 

2.7 Keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

Die Gesellschaft nimmt auf Grundlage der personenbezogenen Daten keine 
automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 
und Abs. 4 DS-GVO vor. 

3. Rechte betroffener Personen in Bezug auf die Verarbeitung 

In Bezug auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten haben die Aktionäre 
und ihre Bevollmächtigten als betroffene Personen folgende Rechte: 

– Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) 

– Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) 

– Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) (Art. 17 DS-GVO) 

– Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) 

– Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 

– Recht auf Widerspruch (Art. 21 DS-GVO) 

– Recht auf Widerruf von Einwilligungen (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) 

Auf folgendes Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO sei besonders 
hingewiesen: 



Recht auf Widerspruch aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation 
der betroffenen Person ergeben (Art. 21 Abs. 1 DS-GVO) 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten haben als betroffene Personen gemäß Art. 21 
Abs. 1 DS-GVO das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f) DS-GVO 
erfolgt (siehe Ziffer 2.2), Widerspruch einzulegen. 

Im Fall eines Widerspruchs verarbeitet die Gesellschaft die personenbezogenen 
Daten nicht mehr, es sei denn, die Gesellschaft kann zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten 
der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten als betroffene Person überwiegen, oder 
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

Zur Ausübung ihrer Rechte können sich betroffene Personen unter den oben 
genannten Kontaktinformationen an die Gesellschaft oder deren 
Datenschutzbeauftragten wenden. Zudem haben Aktionäre und ihre 
Bevollmächtigten als betroffene Personen ein Beschwerderecht bei einer 
Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). Dieses Beschwerderecht können 
betroffene Personen insbesondere bei der Aufsichtsbehörde des (Bundes-) Landes 
einlegen, in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort haben, oder 
bei der Datenschutzaufsichtsbehörde für den nicht-öffentlichen Bereich des 
Bundeslandes Bayern (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht – BayLDA), 
in dem die Gesellschaft ihren Sitz hat. 

Nähere Informationen zur Datenschutz-Grundverordnung und den 
Rechten betroffener Personen in Bezug auf die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten finden Sie in der online erhältlichen 
Informationsbroschüre der Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI). 

 

 

München, im Juni 2026 

 

 Oppmann Immobilien AG 
 Der Vorstand 

 

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO1.html?nn=5217204
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO1.html?nn=5217204

